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Einleitung 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Frage nach einer Scha-
densersatzverpflichtung der Kindesmutter gegenüber einem Mann für Kindes-
unterhalt. Voraussetzung einer Verpflichtung der Frau ist eine durch sie zure-
chenbar veranlaßte Herbeiführung der Vaterschaft des Mannes. Dabei lassen 
sich zwei Fallgruppen unterscheiden. Die erste Gruppe erfaßt Konstella-
tionen, in denen der Geschlechtspartner einer Frau gegen seinen Willen leibli-
cher Vater eines Kindes wird, weil die Frau die vereinbarten Maßnahmen zur 
Empfängnisverhütung heimlich unterläßt. Die andere Gruppe behandelt die 
Fälle der sogenannten "Kindesunterschiebung": Eine Frau empfängt ein Kind, 
welches nicht von ihrem Partner gezeugt wird; auf ihre Veranlassung hin 
wird oder bleibt ihr Partner dem Kind aber rechtlich als Vater zugeordnet. 
Die Vater-Kind-Zuordnung kann einmal Folge einer Fehlvorstellung des 
Mannes von den Abstammungsverhältnissen sein und erst später durch Aufbe-
bung korrigiert werden; sie kann aber auch durch ein Versäumen der vorgese-
henen Anfechtungsfrist aufrechterhalten bleiben. Während sich nach Aufbe-
bung der rechtlichen Vaterschaft die Frage nach Schadensersatzansprüchen für 
in der Vergangenheit geleiste-ten Unterhalt stellt, interessiert im Falle ihrer 
Bestandskraft der Ausgleich für die in der Zukunft weiterhin zu erbringenden 
Leistungen. 

Die genannten Konstellationen ergeben sich sowohl bei Eheleuten als auch 
bei Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. In Anbetracht der heu-
tigen Lebenswirklichkeit sind beide Formen des Zusammenlebens Gegenstand 
der Erörterung. Die Ehe wird als gesetzlich geregeltes Leitbild partnerschaft-
lieber Gemeinschaft jeweils vor der nichtehelichen Lebensgemeinschaft be-
sprochen. Ihre Regelungsmechanismen für den Fall von Trennung und Schei-
dung finden dabei - obwohl sie keinen Schadensersatzanspruch vorsehen -
insofern Beachtung, als sie die vermögensrechtlichen Implikationen der Ehe-
leute entscheidend modifizieren und somit für das Verständnis des Instituts 
der Ehe unverzichtbar sind. 

Darüber hinaus gilt es, in den zu behandelnden Sachverhalten Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten von Ehe und nichtehelicher Lebensgemeinschaft her-
auszuarbeiten. Es soll ermittelt werden, ob allgemeine Wertungen zu ver-
gleichbaren Ergebnissen führen, oder ob die Wahl der Lebensform ein unter-
schiedliches Ausmaß der Konsequenzen des Fehlverhaltens der Frau präjudi-
ziert. 



1. Teil 

Schadensersatz für Unterhaltszahlungen 
an eigene leibliche Kinder 

Es ist eine menschlich-biologische Grundregel, daß die geschlechtliche Ver-
einigung von Mann und Frau die Erzeugung von Kindem bewirken kann. Da 
aber die Zeugung von Nachkommen nicht immer gewünscht ist, waren die 
Menschen stets bemüht, die Natur zu "umgehen". Während in früheren Zeiten 
das "Risiko" der EmpfangDis jedoch immer sehr groß blieb, gewährleistet der 
medizinische Fortschritt seit einigen Jahrzehnten die "Sicherheit" fast voll-
ständig verläßlicher Empfangnisverhütung. 

Die menschliche Fortpflanzung wird daher nicht mehr als Schicksal, son-
dern als beherrschbarer Vorgang begriffen, der allein der Entscheidung der 
beteiligten Partner unterliegt. Wer sich auf die Empfängnisverhütung verläßt, 
stellt sein Leben darauf ein; es schwindet die Bereitschaft, die natürlichen 
Abläufe hinzunehmen. Eine dennoch eintretende EmpfangDis erscheint 
"planwidrig", denn sie zwingt zur Änderung der Lebensplanung. Aufgrund 
dieser Entwicklung wird bei Fehlschlagen des menschlichen Handeins ein 
Verantwortlicher gesucht, bewirkt Unfreiwilligkeit den Ruf nach Entschädi-
gung. 

Sind sich die Partner über die Empfängnisverhütung einig und "funktio-
niert" diese auch, so wird darin heute der Normalfall gesehen. Sind sich die 
Partner zwar einig, "versagt" aber die Verhütung, so liegt ein vorwertbares 
Verhalten nicht bei den Partnern, sondern die "ungewollten" Eltern suchen 
dieses bei Dritten mit dem Ziel der Entschädigung. Ersatzansprüche gegen-
über Ärzten für fehlgeschlagene Sterilisationen und Schwangerschaftsab-
brüche zwecks Familienplanung sind heute ebenso an der Tagesordnung wie 
eine Haftung der Hersteller von antikonzeptionellen Mitteln und der Apothe-
ker, die ein falsches Mittel verkaufen. Auch außerhalb vertraglicher Bezie-
hungen kann es zum Streit kommen. Genannt sei die Möglichkeit, daß eine 
Frau heimlich die "Pille" ihrer Tochter vertauscht, um endlich Großmutter zu 
werden. Die Liste Dritter, die so entgegen dem Willen der Partner handeln, 
ließe sich fortsetzen. 

Problematisch aber wird es, wenn der gemeinsam getroffene Entschluß, 
keine oder keine weiteren Kinder zu haben, nicht mehr von beiden Partnern 
getragen wird. Besteht bei dem Partner, der vereinbarungsgemäß die Durch-
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führung der Verhütungsmaßnahme übernommen hat, der Wunsch nach Kin-
dern, so muß er meist nur auf eine weitere Verhütung verzichten, um seinen 
Wunsch zu realisieren. Während der andere Partner einen Verzicht auf Ver-
hütungsmaßnahmen bei mechanischen Methoden leicht bemerken und sein 
Verhalten darauf einstellen kann, ist dies bei einem Absetzen hormoneller 
Mittel nicht möglich. Wird hier der Partner über den Verzicht auf weitere 
Verhütungsmaßnahmen nicht informiert und kommt es gegen seinen Willen 
zur Geburt eines Kindes, so knüpft sich daran für ihn rechtliche Verantwor-
tung für das Kind. 

In einer Zeit zunehmenden Individualismus' wird bei Durchkreuzung der 
eigenen Lebensplanung die Frage nach Ersatzansprüchen auch gegenüber dem 
eigenen Partner gestellt. Im folgenden soll daher untersucht werden, ob der 
abredewidrig das Verhütungsmittel absetzende Partner dem anderen zur Lei-
stung von Schadensersatz aufgrund der entstehenden Unterhaltsverpflichtung 
gegenüber dem Kind verpflichtet ist. 

1. Kapitel 

Schadensersatzansprüche unter Eheleuten 

Vereinbaren Ehepartner untereinander, daß die Ehefrau durch die Einnahme 
antikonzeptioneller Mittel die Zeugung von Kindern verhüten soll, so ist diese 
Vereinbarung von dem gemeinsamen Willen getragen, keine oder keine wei-
teren Kinder haben zu wollen. Aufgrund dieser Einigung verläßt sich der 
Ehemann auf die Durchführung der Verhütung durch die Ehefrau und ver-
zichtet im Vertrauen darauf auf eigene Maßnahmen. Möchte die Frau nun 
doch ein Kind, so wird sie auf eine weitere Empfängnisverhütung verzichten. 
Ist der Ehemann aber weiterhin gegen Kinder, so wird sich die Frau heimlich 
von der gemeinsam getroffenen Vereinbarung lösen, so daß ihr Mann gegen 
seinen Willen Vater wird. Als Vater aber ist er dem Kind gegenüber zu Un-
terhalt verpflichtet(§ 1601 BGB). 

Es fragt sich, ob er für seine (unfreiwilligen) Unterhaltsleistungen an das 
Kind von seiner Ehefrau Schadensersatzaufgrund deren abredewidrigen Ver-
haltens verlangen kann. Zur Klärung dieser Frage bedarf es einer rechtlichen 
Erfassung der Ehe und der aus ihr resultierenden Pflichten, sowie der Mög-
lichkeit von Absprachen über die Familienplanung und der Folgen eines Ver-
stoßes gegen diese. Dabei sollen auch die Regelungen des Eherechts, die of-
fensichtlich keinen Schadensersatzanspruch begründen (Härteklauseln bei 
Trennung und Scheidung) dargestellt werden. Nur so ist dem komplexen 
Rechtsinstitut der Ehe gerecht zu werden. Die dort vorgesehenen Möglich-
keiten können für den vorliegenden Fall verstärkt nutzbar gemacht werden. 
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